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§ 4 Bgld. HTVO 2011 Kehrpflicht und
zusätzliche Kosten

 Bgld. HTVO 2011 - Burgenländische Höchsttarifverordnung 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.01.2025

1. (1)Die Kehrpflicht und ihre Häufigkeit richten sich nach dem Burgenländischen Kehrgesetz 2022, LGBL.

Nr. 52/2022, in der jeweils geltenden Fassung.

2. (2)Entstehen der Rauchfangkehrerin oder dem Rauchfangkehrer dadurch zusätzliche Kosten, dass entweder

intervallmäßige Kehrungen gemäß dem Burgenländischen Kehrgesetz 2022 oder zu einem vereinbarten Termin

ausgemachte Leistungen nicht erbracht werden können, so darf sie oder er die entstehenden Mehrkosten in

Rechnung stellen, wenn die Gründe für die verhinderte Kehrung die oder der Verfügungsberechtigte zu vertreten

hat.

3. (3)Hat die Rauchfangkehrerin oder der Rauchfangkehrer zu vertreten, dass entweder intervallmäßige Kehrungen

gemäß dem Burgenländischen Kehrgesetz 2022 oder zu einem vereinbarten Termin ausgemachte Leistungen

nicht erbracht werden können, so darf sie oder er die entstehenden Mehrkosten der oder dem

Verfügungsberechtigten nicht in Rechnung stellen.
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